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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Senats der Freien und Hansestadt 
Hamburg herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern 
während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Bürger
schafts-, Bundestags- und Europawahlen sowie Wahlen zur Bezirksversammlung. Missbräuchlich ist 
insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie 
das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Unter
sagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. 
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise 
verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Grup
pen verstanden werden könnte. 
Die genannten Beschränkungen gelten unabhängig davon, wann, auf welchem Wege und in welcher 
Anzahl die Druckschrift dem Empfänger zugegangen ist. Den Parteien ist jedoch gestattet, die Druck
schrift zur Unterrichtung der eigenen Mitglieder zu verwenden. 
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1 Beschreibung der Messaufgabe 
 

1.1 Anlass der Messungen 
 
Im Auftrag der Flughafen Hamburg GmbH führt das Institut für Hygiene und Umwelt 
Schadstoff-Messungen nach den Vorgaben der 39. BImSchV (39. Verordnung zur Durch
führung des Bundesimmissionsschutzgesetzes - Verordnung über Luftqualitätsstandards 
und Emissionshöchstmengen) in der Luft auf dem Gelände des Helmut-Schmidt-Flugha
fens - unweit der benachbarten Wohnbebauung - durch. Sie dienen der Dokumentation 
der Luftqualität. Die Station Flughafen Nord wird, nach einer Vormessung von April 1994 
bis Juli 1995, seit Dezember 1998 kontinuierlich betrieben.  
Die ermittelten Jahreskenngrößen sind der Flughafen Hamburg GmbH in Form eines Be
richtes zu übermitteln. 
 

1.2 Bewertungsmaßstäbe 
Im Rahmen dieses Berichts dienen die Grenzwerte der 39. Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (39. BImSchV) als Bewertungsmaßstab für Luft
verunreinigungen durch Stickoxide, Schwebstaub (PM10 und PM2,5), Ozon, Kohlenmo
noxid und Benzol. Die 39. BImSchV setzt die Vorgaben der europäischen Luftqualitäts
richtlinie (2008/50/EG) in deutsches Recht um. 
 
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Grenzwerte aus der 39. BImSchV, die für diesen 
Bericht maßgeblich sind: 
 
Tabelle 1: Für den Bericht maßgebliche Bewertungsgrundlagen nach der 39. BImSchV.   
(Alle Konzentrationen in µg/m bis auf Kohlenmonoxid (CO) in mg/m³) 

 NO2 NO PM10 PM2,5 Ozon CO Benzol 

Jahr: Grenzwert 39. BImSchV 40 - 40 25 - - 5 

1h Wert: Grenzwert 39. BIm
SchV 200 - - - 180(1) - - 

(Erlaubte Überschreitungen  
1h- Werte > 200 µg/m³) (18)       

Maximaler 8h-Wert pro Tag: 
Grenzwert CO; 39. BImSchV 

[mg/m³] 
- - - - - 10 - 

(Erlaubte Anzahl von Ta
gen mit Max.8h- Werten 

>10 mg/m³) 
     (keine)  

Maximaler 8h-Wert pro Tag:  
Zielwert O3 ; 39. BImSchV - - - - 120 - - 

(Erlaubte Anzahl von Ta
gen mit Max.8h-Werten 

>120 µg/m³) 
    (25)(2)   

Tagesmittel:  
Grenzwert PM10; 39. BImSchV 

- - 50 - - - - 

(Erlaubte Anzahl von Tagen 
mit Tagesmittel >50 µg/m³) 

  (35)     

 
(1) Informationsschwelle für Ozon 
(2) als Mittel über 3 Jahre 
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Anforderungen an die Datenqualität richten sich ebenfalls nach den Vorgaben der 39.BIm
SchV. Diese sieht eine Datenverfügbarkeit von mindestens 90% und eine erweiterte 
Messunsicherheit von Gaskomponenten von 15% und Feinstaub-PM von 25% vor. 
 
1.2.1 Neue EU-Luftqualitätsrichtlinie 2024/2881 seit Dezember 2024 in Kraft 
Mit Inkrafttreten der neuen EU-Luftqualitätsrichtlinie 2024/2881 im Dezember 2024 wer
den die Grenzwerte für bestimmte Schadstoffe ab 2030 weiter verschärft. Die Umsetzung 
in deutsches Recht ist bis Ende 2026 vorgesehen. Die Anpassung der 39. BImSchV be
findet sich derzeit in Vorbereitung. 
 
 
Tabelle 2: Übersicht über die neuen Grenzwerte nach EU-RL 2024/2881 gültig ab 2030. 
 PM2,5 

[µg/m³] 
PM10 
[µg/m³] 

NO2 
[µg/m³] 

CO 
[mg/m³] 

O3  
[µg/m³] 

Jahresmittelwert 10 20 20   
Tagesmittelwert 
 25 45 50 4  
Erlaubte Anzahl (18) (18) (18) (18)  
Höchster 8-Stunden 
Mittelwert pro Tag    10 120 
Erlaubte Anzahl      (18) 

gemittelt über 3 Jahre 
Stundenmittelwert   200  180 

(Informationsschwelle) 
Erlaubte Anzahl   (3)   

 

1.3 Messkomponenten 
 
Die Schadstoffe Stickoxide, Schwebstaub (PM10 und PM2,5), Ozon und Kohlenmonoxid 
werden kontinuierlich gemäß den Vorgaben der 39. BImSchV überwacht.  
Die Messung des Schadstoffs Benzol (sowie der Verbindungen Toluol und Xylol) erfolgt 
hingegen diskontinuierlich mittels Passivsammlern. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
die gemessenen Werte seit Jahren deutlich unterhalb der unteren Beurteilungsschwelle 
von 2 µg/m³ liegen. Die Passivsammlermessungen weisen eine Messunsicherheit von  
26 % auf und gelten als orientierende Messungen. Nach den Vorgaben der 39. BImSchV 
sind diese ausreichend, sofern die untere Beurteilungsschwelle nicht überschritten wird. 
Die Benzol-Passivsammlermessungen wurden mit Orsa-Röhrchen der Firma Dräger 
durchgeführt. Die Probenahme erfolgte durch das Institut für Hygiene und Umwelt, die 
Analyse und Auswertung der Proben übernimmt das akkreditierte Industrie- und Umwelt
laboratorium Vorpommern GmbH (IUL Vorpommern). Detaillierte Ergebnisse zu den Ben
zolmessungen sind im separaten Benzol-Bericht dokumentiert, der auf der Internetseite 
des Hamburger Luftmessnetzes unter https://luft.hamburg.de im Bereich „Datensamm
lung“ unter der Rubrik „Sonderberichte zur Luftbelastung in Hamburg“ zur Verfügung 
steht. 
 

1.4 Organisatorische Anforderungen 
 
Die Messungen wurden gemäß den für die verschiedenen Schadstoffe geltenden EN-
Normen und den entsprechenden Arbeitsvorschriften des Qualitätsmanagementsystems 
des Instituts für Hygiene und Umwelt durchgeführt. Für alle genannten Messverfahren ist 
das Institut für Hygiene und Umwelt akkreditiert. 

https://luft.hamburg.de/
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1.5 Beteiligung weiterer Institute 
 
An den kontinuierlichen Messungen, die Gegenstand dieses Berichts sind, sind keine wei
teren Institute beteiligt. 

 
 
 

2 Messstrategie 
 

2.1 Messort 
 
Der Flughafen Hamburg befindet sich im nördlichen Stadtgebiet der Freien und Hanse
stadt Hamburg. Die ortsfeste Messstation „Flughafen Nord“ (Stationskürzel: 24FL) ist am 
nordöstlichen Ende der Startbahn 1 auf dem Flughafengelände positioniert, weniger als 
200 Meter südlich der Straße Holtkoppel (s. Abbildung 2). 
Die genaue Lage der Messstation inklusive der genauen Koordinaten sind auf der Web
seite des Hamurger Luftmessnetzes unter https://luft.hamburg.de/allgemeine-informatio
nen/24fl-flughafen-nord-01-598904 zu finden. Der Standort wurde im Jahr 1999 in Abstim
mung zwischen der damaligen Umweltbehörde und dem Flughafen Hamburg auf Grund
lage vorausgegangener Messungen an drei verschiedenen Standorten im Flughafenum
feld ausgewählt.  
Im unmittelbaren Umfeld der Messstation stellt der Flughafen selbst mit Terminalvorfeld 
und Landebahnen die Hauptquelle für Luftschadstoffe dar. Nördlich der Messstation ver
laufen die stark befahrene Bundesstraße B433 (Zeppelinstraße) sowie der Krohnstieg
tunnel als Flughafenzubringer. Im weiteren Umkreis befindet sich Wohnbebauung. 
 

 
Abbildung 1: Lageplan der Messnetzstation  (                           ) 
 
 

https://luft.hamburg.de/allgemeine-informationen/24fl-flughafen-nord-01-598904
https://luft.hamburg.de/allgemeine-informationen/24fl-flughafen-nord-01-598904



